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Abrechnung

Problemfeld Abrechnung der „Zweitbefundung“

Durch die digitale Bildverarbeitung und die weitgehende Vernetzung der 
Praxen untereinander wird es immer einfacher, die Ergebnisse bildgeben-
der Verfahren einem Fachkollegen oder auch anderen Kollegen zur Einho-
lung einer Zweitmeinung zu übermitteln. In diesem Zusammenhang wird 
regelmäßig die Frage gestellt, ob und wie die Vergütung einer weiteren 
Befundung liquidiert werden kann. 

Zweitbefundung: Aufteilung des 
Honorars „im Innenverhältnis“

Bei Leistungen mit bildgebenden 
Verfahren (Röntgen, CT, MRT, So-
nographien, Szintigraphien) ist die 
Befundung Bestandteil der Leistung 
und mit der Berechnung der ent-
sprechenden Leistungspositionen 
abgegolten – und zwar sowohl im 
Geltungsbereich des EBM als auch 
der GOÄ. 

Werden Bilder – etwa zur Absiche-
rung einer Diagnose – an einen 
weiteren Arzt zur Zweitbefundung 
übermittelt, kann eine Honorierung 
des zusätzlich in Anspruch genom-
menen Arztes nur über „das Innen-
verhältnis“ erfolgen. Die beteiligten 
Ärzte müssen also untereinander 
eine Honorarvereinbarung treffen. 

Für den Umfang und die Höhe des 
zu vereinbarenden Honorars gibt es 
keine Vorgaben. Zur Orientierung 
kann die Nr. 60 GOÄ herangezogen 
werden (konsilliarische Erörterung 
zwischen zwei oder mehr Ärzten). 
Diese Ziffer kann der Arzt, der 

die zweite Befundung durchführt, 
ansetzen. Je nach Umfang der 
zweiten Befundung kann dabei der 
Steigerungsfaktor zwischen dem 
1- und 2,3-fachen gewählt werden, 
mit Begründung auch bis zum 
3,5-fachen Satz. Bei Ansatz des 
3,5-fachen Satzes ergäbe sich eine 
Vergütung von knapp 25 Euro. 

Eine GKV-Überweisung an einen 
weiteren Arzt zur Durchführung 
einer Zweitbefundung ist nicht 
zulässig. 

Patient wünscht Zweitmeinung: 
Was ist zu beachten?

Gelegentlich suchen Patienten von 
sich aus einen zweiten Radiologen 
oder auch einen anderen Facharzt 
auf, um dessen (Zweit-)Meinung zu 
bereits angefertigten Aufnahmen 
einzuholen. Auch in diesen Fällen 
hat der Arzt, der die Aufnahmen 
erstellt hat, diese abgerechnet und 
damit auch eine Vergütung für die 
Befundung erhalten. Die von den 
Patienten gewünschte Zweitmei-
nung kann somit nur als Wunsch-
leistung des Patienten und damit 
als IGeL nach der GOÄ abgerech-
net werden. 

Als Berechnung kann hier nicht 
die Nr. 60 GOÄ analog angesetzt 
werden, weil diese Position nur für 
Konsile zwischen Ärzten berech-
nungsfähig ist. Infrage kommt – je 
nach Umfang der Beratung – der 
Ansatz der Nr. 1 oder auch der Nr. 3 
GOÄ, wobei bei umfangreichen 
Beratungen mit Begründung der 
3,5-fache Steigerungssatz angewen-
det werden kann. 

Fazit

In Zeiten, in denen die Telemedizin 
immer weitere Verbreitung findet, 
muss man es als überholt anse-
hen, dass jeweils nur ein Arzt die 
Erstellung von Untersuchungen mit 
bildgebenden Verfahren und damit 
im Zusammenhang die Befundung 
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abrechnen kann. Allerdings ist zu 
bedenken, dass dann, wenn Be-
rechnungsmöglichkeiten für Zweit-
befundungen geschaffen würden, 

Leserforum 

Abrechnung in 
Apparategemeinschaften 
mit Nicht-Radiologen

Frage: „Für Teilradiologen, zum 
Beispiel Urologen, rechnet sich 
eine Röntgenanlage nur ab einer 
relativ hohen Zahl von Röntgen
untersuchungen (zum Beispiel AUG). 
Das Gleiche gilt für Gastroenterolo-
gen für Röntgenuntersuchungen des 
Magen-Darm-Trakts und für andere 
Fachgruppen für deren fachgebiets-
bezogene Röntgenuntersuchungen. 
Mehrfach schon wurden wir von Kol-
legen dieser Fachgruppen gefragt, 
ob sie in unserer Praxis Röntgenleis-
tungen durchführen lassen können. 
Die Röntgenuntersuchung wollen sie 
aber selbst befunden und abrech-
nen. Ist das möglich und was ist 
dabei zu beachten?“

Dazu unsere Antwort: 

Grundsätzlich ist die Erbringung 
von Röntgenuntersuchungen in 
Apparategemeinschaften möglich. 
Die Ärzte müssen allerdings eine 
Genehmigung zur Durchführung 
der entsprechenden Röntgenleis-
tungen haben und außerdem bei 
der KV angeben, welche Geräte sie 
zur Durchführung der Leistungen 
einsetzen wollen. Da Ihre Geräte 
eine KV-Genehmigung haben und 
die gerätespezifischen Angaben bei 
der KV vorliegen, reicht es in der 
Regel aus, wenn die Ärzte angeben, 
dass die Untersuchungen bei Ihnen 
durchgeführt werden sollen. 

Abrechnen kann allerdings nur einer 
der beteiligten Ärzte die erbrachten 
Leistungen. Somit ist „im Innen
verhältnis“ zu klären, welcher Anteil 
der Vergütung Ihnen für die Bereit-
stellung der Gerätschaften abgetre-
ten werden soll. 

Arzthaftung

BGH: Vor PRT ist auch über das extrem geringe 
Risiko einer Querschnittslähmung aufzuklären

Der Umstand, dass bei einer periradikulären Therapie (PRT) in der ärztlichen 
Fachliteratur noch nicht über eine Querschnittslähmung berichtet wurde, 
reicht nicht aus, dieses Risiko als lediglich theoretisches Risiko einzustufen 
und eine Aufklärungspflicht zu verneinen. Zu diesem Ergebis kommt der 
Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 6. Juli 2010 und stellt damit 
einmal mehr hohe Anforderungen an die ärztliche Aufklärungspflicht (Az: VI 
ZR 198/09). Radiologen, die PRT durchführen, sind also gut beraten, ihre 
Patienten vor Durchführung dieser Eingriffe auf das – sehr geringe – Risiko 
einer Querschnittslähmung hinzuweisen.

Der Fall

Im Urteilsfall hatte ein Ortho-
päde im Jahr 2001 bei einem 
Patienten die damals noch neue 
CT-gestützte PRT durchgeführt. In 
der vom Patienten unterzeichneten 
Einverständniserklärung hieß es 
zu den Risiken des Eingriffs unter 
anderem: „Als Komplikation ist bei 
einigen wenigen Patienten eine 
längerfristige Lähmung eingetreten, 
die sich jedoch wieder vollständig 
rückbildete.“ In einer weiteren 
Einverständniserklärung hieß es: 
„Lähmungen (auch Querschnittsläh-
mungen) nach Blutungen, Entzün-
dungen oder direkten Nervenverlet-
zungen sind extrem selten.“

Bei der Operation kam es jedoch 
zu Komplikationen, die zu einer 
irreversiblen Tetraplegie führten. Der 
Patient machte danach Schaden
ersatz wegen unzureichender Auf-
klärung geltend. Ein Sachverständi-
ger erklärte, im Zusammenhang mit 
der PRT sei damals noch nicht über 
Tetraplegie berichtet worden, sie 
gehöre aber zu den Risiken bei allen 
wirbelsäulennahen Injektionen. We-
gen der enormen Tragweite einer 

Tetraplegie hätte man daher über 
dieses Risiko aufklären müssen.

Die Urteilsgründe

Das Oberlandesgericht (OLG) Ham-
burg verneinte eine Aufklärungs-
pflicht – die Tetraplegie als Folge 
einer PRT sei ein rein theoretisches 
Risiko gewesen, über das der Arzt 
nicht habe aufklären müssen. An-
ders der BGH, der dieses Urteil nun 
aufhob: Das OLG habe die Ausfüh-
rungen des Sachverständigen nicht 
genügend gewürdigt. Bei medizi-
nischen Fragen müsse der Richter 
mangels eigener Fachkenntnisse 
Unklarheiten bei Sachverständigen-
Aussagen durch gezielte Befragung 
klären. Dies sei hier unterblieben. 

Der BGH wies daher das Verfah-
ren an das OLG zurück. Dieses 
muss nun unter sachverständiger 
Beratung klären, ob aufgrund der 
anatomischen Gegebenheiten der 
Wirbelsäule bei einer PRT ebenso 
wie bei anderen wirbelsäulennahen 
Injektionen generell das Risiko einer 
Querschnittslähmung besteht, und 
ob dies dem Orthopäden im Jahre 
2001 bekannt sein musste.

die Bewertung der Leistungen für 
den Ersteller der Untersuchungen 
und für die Erstbefundung höchst-
wahrscheinlich gemindert würden.
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Honorarreform

Umwandlung einer Gemeinschaftspraxis in eine 
Praxisgemeinschaft – empfiehlt sich das?
In Gemeinschaftspraxen niedergelassene Radiologen befürchten, dass sie  
nach der Honorarreform vom 1. Juli 2010 künftig Umsatzeinbußen hinneh-
men müssen. Nach überschlägiger Rechnung unter Berücksichtigung der im 
Vorjahresvergleichsquartal vergüteten Leistungen ist für viele absehbar, dass 
das für das Regelleistungsvolumen (RLV) und die qualifikationsgebundenen 
Zusatzvolumen (QZV) insgesamt gewährte Honorarvolumen für Gemein-
schaftspraxen deutlich zurückgehen wird. Da liegt der Gedanke nicht fern, 
aus wirtschaftlichen Gründen die Gemeinschaftspraxis in eine Praxisgemein-
schaft umzuwandeln. 

Die Vorteile einer Umwandlung: 
Zum einen würde jedem Partner 
für jeden abgerechneten Fall ein 
eigenes RLV zugestanden, zum 
anderen würden dann alle Fälle als 
Multiplikator für die QZV herange-
zogen und damit zu einer Erhöhung 
des insgesamt erzielbaren Hono-
rarvolumens beitragen. Doch lohnt 
sich eine solche Umwandlung für 
Radiologen tatsächlich?

Was ist bei einer Umwandlung 
zu bedenken?

Bei der Kooperation in Praxis
gemeinschaften sind gegenüber der 
Gemeinschaftspraxis bestimmte 
Regelungen zu beachten: 

1. Kaum gegenseitige Über
weisungen möglich

Der gegenseitigen Überweisung 
sind bei fachgruppengleichen – und 
auch bei fachgruppenungleichen – 
Praxisgemeinschaften enge Grenzen 
gesetzt. Eine Weiterüberweisung ist 
nur dann möglich, wenn ein weiterer 
Arzt der Praxisgemeinschaft Leistun-
gen erbringt, die in der eigenen Pra-
xis nicht erbracht werden. Überwie-
gend kommen allerdings Patienten 
mit einem bestimmten Zielauftrag 
in die Radiologiepraxis, sodass eine 
Weiterüberweisung in der Regel 
nicht infrage kommt. 

2. Zuschlag wird nur auf das RLV 
gewährt

Der Zuschlag für Gemeinschaftspra-
xen wird nur auf das RLV gewährt, 
nicht auf die QZV der Praxis. Hier 
hat es in einigen KVen erhebliche 
Benachteiligungen gegenüber der 
vorigen Situation gegeben – nämlich 
dann, wenn sehr viele Leistungs-
bereiche aus dem RLV in die QZV 
überführt wurden und dadurch die 
RLV-Fallwerte niedriger ausfallen. 
Das ist zum Beispiel in den KVen 
Bayerns, Berlin, Hessen, Nieder-
sachsen, Sachsen, Schleswig-Hol-
stein und Westfalen-Lippe der Fall. 
In diesen KVen beträgt der RLV-
Fallwert nur um die fünf Euro. 

Andere KVen dagegen haben viele 
Leistungen im RLV belassen bzw. 
einen eigenständigen Berechnungs-
weg gewählt (zum Beispiel Bremen 
und das Saarland). Daraus resultiert 
ein relativ hoher RLV-Fallwert von 
etwa 60 bis 70 Euro, auf den der 
Zuschlag für die Gemeinschaftspra-
xis gewährt wird. Dieser beträgt 
in fachgruppengleichen Gemein-
schaftspraxen zehn Prozent. 

Man kann leicht ausrechnen, dass 
sich der zehnprozentige Aufschlag 
auf das RLV bei zum Beispiel 3.000 
bis 4.000 Fällen pro Quartal für 
Gemeinschaftspraxen in KVen mit 

Feste Vorgaben für derartige Vergü-
tungsvereinbarungen gibt es nicht. 
Als Anhaltspunkt könnte dienen, wie 
Belegärzten Röntgenuntersuchun-
gen vergütet werden, wenn sie die-
se auf einer Belegstation erbringen. 
Ähnlich wie bei Kooperationen im 
niedergelassenen Bereich werden 
dort die erforderlichen Gerätschaften 
vom Krankenhaus zur Verfügung 
gestellt, weshalb der Belegarzt nur 
eine geminderte Vergütung erhält. 

Allerdings sind die Vereinbarungen 
in den Belegarztverträgen der KVen 
nicht einheitlich. Je nach technisch 
bedingtem Kostenanteil an der 
Gesamtleistung werden für die 
Bereitstellung von Röntgengeräten 
zwischen 70 und 95 Prozent (!) ein-
behalten. Der Belegarztvertrag der 
KV Baden-Württemberg sieht zum 
Beispiel für die Ausscheidungsuro-
grafie nach Nr. 34255 EBM vor, dass 
der Belegarzt nur 15 Prozent der 
Bewertung dieser Leistung erhält.

Arbeitsrecht

Pauschale Überstunden
abgeltung unwirksam
In Arbeitsverträgen wird häufig 
eine Klausel vorgegeben, wonach 
eventuell erforderliche Überstunden 
durch die monatliche Vergütung mit 
abgegolten sind. Eine solche Klau-
sel ohne jegliche zeitliche Begren-
zung hat das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Hamm in seinem Urteil vom 
18. März 2009 für unwirksam erach-
tet (Az: 2 Sa 1108/08). Dies sei eine 
unangemessene Benachteiligung 
von Arbeitnehmern.

Praxistipp: Es ist durchaus zu-
lässig, Überstunden in geringem 
Umfang mit der monatlichen Ver-
gütung als pauschal abgegolten zu 
vereinbaren. Es bedarf jedoch einer 
klaren Begrenzung des Umfangs 
der Überstunden.
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Steuererklärung

Neues BMF-Schreiben 
zu haushaltsnahen 
Dienstleistungen 

Die Berücksichtigung der haushalts-
nahen Dienstleistungen hat sich ab 
2009 verändert. Das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) hat hierzu in 
einem Anwendungsschreiben vom 
15. Februar 2010 erneut ausführlich 
Stellung genommen. 

Hintergrund

Nach § 35a Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ermäßigt sich die 
Einkommensteuer durch private 
Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen. Bei den Er
mäßigungen wird wie folgt unter-
schieden:

Für haushaltsnahe geringfügi-•	
ge Beschäftigungsverhältnisse 
(Minijobs) beträgt die Ermäßigung 
20 Prozent, jedoch höchstens 
510 Euro pro Jahr – der Maximal
betrag der berücksichtigungs-
fähigen Aufwendungen ist also 
2.550 Euro.

Für andere haushaltsnahe •	
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse und 
Dienstleistungen beträgt die 
Ermäßigung 20 Prozent, jedoch 
höchstens 4.000 Euro pro Jahr; 
der Maximalbetrag der berück-
sichtigungsfähigen Aufwendun-
gen ist 20.000 Euro. 

Für Handwerks- und ähnliche •	
Leistungen (auch CO2-Gebäude
sanierung) beträgt die Ermäßi-
gung 20 Prozent, jedoch höchs-
tens 1.200 Euro pro Jahr; der 
Maximalbetrag der berücksichti-
gungsfähigen Aufwendungen ist 
hier 6.000  Euro. 

Anwendungsschreiben enthält 
klarstellende Details

Das neue – 30-seitige – BMF-
Schreiben enthält nun nähere 
und aktualisierte Erläuterungen 
dazu, was unter haushaltsnahen 
Beschäftigungsverhältnissen bzw. 
Dienstleistungen zu verstehen ist. 
Darüber hinaus nimmt das Schrei-
ben zu weiteren Details – wie etwa 
dem Umfang des Haushalts (jetzt 
auch Altenwohnheime) – Stellung 
und gibt Definitionen zu Handwer-
kerleistungen.

Ebenfalls wird näher darauf einge-
gangen, wer anspruchsberechtigt 
ist (Arbeitgeber, Auftraggeber, 
Wohnungseigentümer, Mieter) und 
wie die Aufwendungen nachzu-
weisen sind (Banküberweisung). 
Sehr hilfreich ist die Anlage 1 des 
Schreibens, die für viele Einzelfälle 
eine Übersicht begünstigter und 
nicht begünstigter Aufwendungen 
enthält. 

Leser-Service 

Sie können das Schreiben des BMF 
bei der Redaktion per E-Mail anfor-
dern (keil@iww.de, Stichwort „BMF 
– Haushaltsnahe Dienstleistungen“). 

hohem RLV-Fallwert wesentlich 
stärker auswirkt als in KVen mit 
niedrigem RLV-Fallwert. Zwar würde 
in einer Praxisgemeinschaft der 
Aufschlag auf das RLV entfallen, 
dafür würden sich hier aber mehr 
Fälle insgesamt als Multiplikator für 
das RLV ergeben. Dies kann unter 
Umständen zu einem im Vergleich 
zur Gemeinschaftspraxis vorteilhaf-
ten Ergebnis führen.

Fazit

Bei Radiologen ergeben sich bei 
dem Übergang von einer Gemein-
schaftspraxis in eine Praxisgemein-
schaft nur begrenzt Möglichkeiten, 
die Fallzahlen zu steigern. Denn die 
Mehrzahl der Patienten sucht die 
Radiologiepraxis mit Überweisun-
gen zur Durchführung einer Unter-
suchung nur einmal auf und wird 
somit in einer Praxisgemeinschaft 
auch nur von einem der beteiligten 
Radiologen behandelt. Außerdem 
ist zu berücksichtigen, dass die Kos-
ten für die Praxisführung in Gemein-
schaftspraxen in der Regel niedriger 
sind als in Praxisgemeinschaften. 
Auch ist der Aufwand für eine 
Umwandlung – sowohl monetär als 
auch organisatorisch – erheblich.

In den meisten Praxen dürfte es 
sich für Radiologen unter Honorar
aspekten daher kaum rechnen, die 
Kooperationsform von einer Gemein-
schaftspraxis in eine Praxisgemein-
schaft umzuwandeln. Infrage käme 
eine Umwandlung höchstens in den 
KVen, in denen für das RLV ein sehr 
hoher Wert ausgewiesen ist. Dassel-
be gilt für Praxen mit einem Behand-
lungsspektrum, das mehrfache Be-
handlungstermine der Patienten im 
Quartal erfordert. Denn hier könnte 
bei weiteren Kontakten ein zusätzli-
cher Arzt in der Praxisgemeinschaft 
in Anspruch genommen werden und 
es ergäbe sich ein weiterer Fall. 


